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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

7. April 1981 Nr. 1766

Das Bau—Departement legt den Erschliessungsplan über die Kantons—

strasse Wengi—Büren, Abschnitt Diessbachstrasse bis Post, Gemeinde

S~mottv~il, zur Genehmigung vor (Eaugese-tz § 68),

≥~~ierun~srat stellt fest und zieht in

Der Plan lag vom 27. Oktober bis 26. November 1980 öffentlich auf,

~it Verfügung vom 25. Februar 1981 wies das Bau—Departement eine

der zwei eingegangenen Einsprachen ab; die andere konnte als durch

Rückzug erledigt abgeschrieben werden, Gegen diese Verfügung wurde

keine Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht, Es steht somit

einer Plangenehmigung nichts mehr im Wege.

Es wird

beschlossen:

Der Erschliessungsplan über die Kantonsstrasse Wengi-Büren,

Abschnitt Diessbachstrasse bis Post, Gemeinde Schnottwil, wird

genehmigt,

Der Staatsschreiber:

~
~gigen:
Bau—Departern~n~ (2)
Rechtsdienst Bau—Departe~en~
Kant,. Tiefbauamt (4) m ene~~~enplä~ fr
Kant Amt für Raumplanung (2) mit1 iten Plan
Kreisbau~t 1, 4500 Solothurn,~
Ämm~amt der Einwohnergemeinde 3253 Schnottwil, mitl ~nehm.p1~
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung)
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